
Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2023 des Abwasserzrveckverbandes ,,Eisle-
ben§üßer See"

Folgende Beschlüsse wurden am 23.09.2024 gefasst

Beschluss 0412024

Wiedergabe des Bestätigungsverrnerks des unabhängigen Abschlussprüfers

Prüfungsudeile

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschrif-
ten des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und der Eigenbetriebsverord-
nung des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. den einschlägigen deutschen, handelsrechtli-
chen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens- und Finanzlage des Abwasserzweckverbandes zum 31. Dezember 2023 sowie des-
sen Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1 . Januar bis zum 31. Dezember 2023 und

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Abwasserzweckverbandes. ln allen wesentlichen Belangen steht
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den
Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und der Eigenbe-
triebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. den ergänzenden handelsrechtli-
chen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Bekanntmachung des Abwasserzweckverbandes,,Eisleben-Süßer See"

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes "Eisleben-Süßer See" beschließt
den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2023, auf der Grundlage des Berichtes über die
Prüfung des Jahresabschluss es zum 31 .12.2023 des AzV "Eisleben Süßer See", erstattet
durch die RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft, Zweigniederlassung Leipzig, Richard Wagner Straße 1 in 04109 Leipzig,
mit folgendem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers und dem Fest-
stellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes der Lutherstadt Eisleben, zu bestätigen.

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserzweckverbandes ,,Eisleben-Süßer See", Lu-
therstadt Eisleben, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und
Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - ge-
prüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasserzweckverbandes "Eisleben-
Süßer See', Lutherstadt Eisleben, für das Wirtschaftsjahr vom 1 . Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2023 geprüft.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung
mit § 142 Abs. 1 KVG LSA i. V. m. § 3'17 HGB unter Beachtung der vom lnstitut der Wirt-
schaftsprüfer (lDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt ,,Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem
Abwasserzweckverband unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich-
ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die
von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwoftung des Verbandsgeschäftsführers für den Jahresabschluss und den Lagebeicht

Der Verbandsgeschäftsführer ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und der Eigenbe-
triebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. den ergänzenden handelsrechtlichen
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Ab-
wasserzweckverbandes vermittelt. Ferner ist der Verbandsgeschäftsführer verantwortlich für
die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlus-
ses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen
Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder
lntümern ist.

Außerdem ist der Verbandsgeschäftsführer verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Abwasserzweckverbandes ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den
Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und der Eigenbetriebs-
verordnung des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. den ergänzenden handelsrechtlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt. Ferner ist der Verbandsgeschäftsführer verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts
in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. den ergänzen-
den handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nach-
weise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verbandsgeschäftsführer dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit des Abwasserzweckverbandes zur Fortführung der Verbandstätigkeit zu be-
urteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-
führung der Verbandstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Ver-
bandstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten
entgegenstehen.



Verantwoftung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder lrrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Abwasserzlveckverbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vor-
schriften des Eigenbetriebsgesetzen des Landes Sachsen-Anhalt und der Eigenbetriebsver-
ordnung des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. den ergänzenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt,
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 142 Abs. 1 KVG LSA i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der vom
lnstitut der Wirtschaftsprufer (lDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.
Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder lrrtümern resultieren und wer-
den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigeMeise eMartet werden könnte, dass sie ein-
zeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts ge-
troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinfl ussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder lrrtümem, planen
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentli-
che falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus
lrrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da do-
lose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, ineführende Darstellungen bzw. das Außekraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prufung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit
dieser Systeme des Abwasserzureckverbandes abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verbandsgeschäftsführer angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem Verbandsgeschäfts-
führer dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem Verbandsge-
schäftsführer angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Verband-
stätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit des Abwassezweckverbandes zur Fortführung der Ver-
bandstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentli-
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che Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehö-
rigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. wir
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestä-
tigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass der Abwasserzweckverband seine Verbandstätigkeit
nicht mehr fortführen kann.

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Abwasserzweckver-
bandes.

führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem VerbandsgeschäftsfÜhrer dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von dem Verbandsgeschäftsführer zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen
Annahmen. Ein eigenständiges Prufungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-
vermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten An-
gaben abweichen.

Wir erörtern mit dem für die Überuachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und dle Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer
Prifung feststellen.

RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG
\Mrtschaft sprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

gez. Daniel Preißler
Wirtschaftsprüfer

Feststellu ngsvermerk des Rechnu ngsprüfungsamtes der Lutherstadt Eisleben

Das Rechnungsprüfungsamt der Lutherstadt Eisleben macht sich den Vorschlag des Wirt-
schaftsprüfers zu Eigen und bestätigt das vorgelegte Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
durch folgenden Feststellungsvermerk:

,,Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer am 14. August 2024 abgeschlossener Prüfung
durch die vom Rechnungsprüfungsamt der Lutherstadt Eisleben mit der Prüfung des Jahres-
abschlusses beauftragte RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprufungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft die Buchführung und der Jahresabschluss des Abwasserzweck-
verbandes ,,Eisleben-Süßer See" den gesetzlichen Vorschriften und der Verbandssatzung ent-
sprechen.
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beurteilen wir Darstellung, Aufbau und lnhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäfts-
vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Abwasserzweckver-
bandes vermittelt

Leipzig, '15. August 2024

gez. Hartmut Pfleiderer
\Mrtschaftsprüfer



Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Wirt-
schaftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragssituation des Verbandes- Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahres-
abschluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu Beanstandungen keinen Anlass.'

Lutherstadt Eisleben, den 15. August 2024

gez. Viola Thürmer
Leiterin Rechnungsprüfungsamt

Bilanzsumme 113.414.074,76 Euro

Davon entfallen auf der Passivseite auf
- das Eigenkapital
- die Sonderposten
- dieempfangenenErtragszuschüsse
- die Rückstellungen
- dieVerbindlichkeiten

Jahresgewinn
- Summe der Erträge
- Summe der Aufwendungen

107.667.403,86 Euro
5.720.305,89 Euro

26.365,0'l Euro

2.654.920, 11 Euro
15.319.714,65 Euro
37.524.796,43 Euro

1.659.509,00 Euro
56.255.134,57 Euro

2.321,68 Euro
'1O.716.2O7,78 Euto
'10.713.886,10 Euro

Verwendung des Jahresgewinns
Der Jahresgewinn in Höhe von 2.321,68 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Beschluss 0512024
Die Verbandsversammlung beschließt, den Jahresgewinn in Höhe von 2.321,68 Euro aus
dem Wirtschaftsjahr 2023 auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschluss 0612024
Die Verbandsversammlung beschließt, dem Verbandsgeschäftsfüh rer des Abwas-
serzweckverbandes ,,Eisleben-Süßer See" die Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2023 zu
erteilen.

Der Jahresabschluss 2023 des AZV ,,Eisleben-Süßer See", der Lagebericht und die Erfolgs-
übersicht werden in der Zeit vom 14.1Q.2024 bis 28.10.2024 öffentlich ausgelegt.

eben, den 07 .1O.2O24Lutherstaztf Eill

/ ei-,/
cindet/ /
Verüar{dsgesch äftsführer

-si

Davon entfallen auf der AKivseite auf
- das Anlagevermögen
- das Umlaufuermögen
- die Rechnungsabgrenzungsposten

t

Die Unterlagen liegen in der Geschäftsstelle des AZV ,,Eisleben-Süßer See", Landwehr I in
06295 Lutherstadt Eisleben zu den Öffnungszeiten des AZV ,Eisleben-Süßer See" zur Ein-
sichtnahme aus.


